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Kultusminister Busemann verspricht öf-
fentlich immer wieder, den Schulen mehr
Freiheiten gewähren zu wollen. Per Er-

lass schränkt er die Bewegungsfreiheit der
Schulen aber absurd ein. So verpflichtet das
neue Schulgesetz alle an der Schule tätigen
Personen zur Teilnahme an Erhebungen und
Untersuchungen, wenn die Behörde die Unter-
suchung veranlasst und die Bedingungen fest-
legt. Will allerdings die Schule selbst über Art
und Umfang von Erhebungen z.B. zur Schul-
qualität entscheiden, legt ein neuer Erlass die
Genehmigungshürden extrem hoch.

Von wegen
„eigenverantwortliche“ Schule

In § 30, Abs. 3 des Schulgesetzentwurfs
heißt es unter der Überschrift „Statistische Er-
hebungen, Untersuchungen“: „Die Schülerin-
nen und Schüler sowie alle an der Schule täti-
gen Personen sind verpflichtet, an Befragun-
gen, Erhebungen, Untersuchungen und Unter-
richtsbeobachtungen zur Erforschung oder
Entwicklung der Schulqualität teilzunehmen,
die von der Schulbehörde veranlasst sind.“
Der zitierte Paragraph bezieht sich sowohl auf
internationale, nationale, landesweite und re-
gionale Untersuchungen. Voraussetzung ist,
dass diese von der Schulbehörde, also dem
Kultusministerium oder der Landesschul-
behörde, veranlasst werden.

Warum dürfen Schüler/innen und die Lehr-
kräfte, die Pädagogischen Mitarbeiter/innen
und das Betreuungspersonal nicht selbst ent-
scheiden, ob sie teilnehmen wollen an Erhe-
bungen und Untersuchungen?  Was hat diese
Einschränkung mit Eigenverantwortung zu tun?

Besondere Bedeutung hat die Einschrän-
kung, dass nur die Untersuchungen verpflich-
tend sind, die die Schulbehörde veranlasst.

Dazu gehören alle Untersuchungen im Zusam-
menhang mit der Schulinspektion. Aber auch
Umfragen und Erhebungen im Rahmen des
(Bertelsmann-) Projekts „Erweiterte Eigenver-
antwortung in Schulen und Qualitätsvergleiche
in Bildungsregionen und Netzwerken“ dürften
in Zukunft davon betroffen sein. 

Die am Projekt beteiligten Schulen sind
gemäß Erlass vom Dezember 2005 verpflich-
tet, „mit dem standardisierten Selbstevalua-
tionsinstrumentarium (SEIS) den Stand der
Qualität ihrer Arbeit“ zu erheben. Sie müssen
garantieren, dass sie das zur Verfügung ge-
stellte Instrumentarium und die Auswertungs-
software nicht verändern, nicht bearbeiten,
nicht veröffentlichen, nicht verbreiten und Drit-
ten nicht zugänglich machen.

Doch mit der Stiftung verheiratet?
Die Schulen müssen sich damit einverstan-

den erklären, dass die Daten dem Land und
der Stiftung über den Projektzeitraum für wis-
senschaftliche Untersuchungen zur Verfügung
gestellt werden. Außerdem, so § 10 der Ko-
operationsvereinbarung, „ist jeder Projektpart-
ner allein berechtigt (also auch die Bertels-
mann-Stiftung; Anmerkung des Verfassers),
die gemeinsam oder allein vom jeweils ande-
ren Partner erhobenen und gewonnenen Er-
gebnisse, Zwischenergebnisse, Evaluationen,
entwickelte Konzepte, Handbücher, Bro-
schüren, Berichte …, die nicht veröffentlicht
wurden, für interne Zwecke (insbesondere wis-
senschaftliche Untersuchungen) zu nutzen.“

Die Schulen nehmen am o.g. Projekt freiwil-
lig teil. Ob und inwieweit sie vorher detailliert
über die oben zitierten Bedingungen der Ko-
operationsvereinbarung informiert worden
sind, ist nicht bekannt.  Anders als jetzt die so-
genannten Bertelsmann-Schulen können ge-

mäß dem neuen Paragraphen 30 in Zukunft
Schulen durch die Schulbehörde verpflichtet
sein, an bestimmten Untersuchungen teilzu-
nehmen. Die Verpflichtung wird auch dann gel-
ten, wenn Schulen es ablehnen, dass z.B. die
an ihrer Schule erhobenen Daten bzw. daraus
abgeleitete Konzepte und Projekte von Dritten
genutzt werden. Sie können zudem zur Benut-
zung bestimmter Untersuchungsraster und 
-methoden gezwungen werden.

Minister Busemann hat mehrfach in Diskus-
sionen, in denen er z.B. auf die Bindung an die
Bertelsmann-Stiftung angesprochen worden
ist, versichert, man sei ja nicht mit der Stiftung
verheiratet, es seien auch Alternativen denk-
bar, über die die Schulen „eigenverantwort-
lich“ entscheiden könnten. Ein im Februar
2006 im Schulverwaltungsblatt veröffentlichter
Erlass zu „Umfragen und Erhebungen“ macht
allerdings deutlich, dass es der Minister in Sa-
chen Umfragen mit der Eigenverantwortung
von Schulen nicht wirklich ernst meint. 

Will eine Schule nach eigenem Beschluss –
eben eigenverantwortlich – Umfragen und Er-
hebungen (Befragungen, Testreihen u.Ä.)
durchführen, z.B. zwecks Erforschung der
Schulqualität, ohne dabei ein Instrumentarium
zu nutzen, das das Ministerium genehmigt
oder festlegt hat, sind die Hürden sehr hoch
gelegt. 

Umfragen und Erhebungen „bedürfen der
Genehmigung der nachgeordneten Schul-
behörde“. So der Erlass. 

Hohe Hürden für eigene Umfragen
Der Erlass zählt im Folgenden detailliert Zei-

le um Zeile die Genehmigungsvoraussetzun-
gen auf. Es sind u.a. vorzulegen „Angaben
über die an dem Vorhaben beteiligten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (Name, Anschrift
und Qualifikation der für die Leitung und Orga-
nisation verantwortlichen Personen der Stelle,
die die Erhebung durchführt, sowie der weite-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und der
übrigen Personen, die von den noch nicht ver-
arbeiteten Erhebungsunterlagen Kenntnis er-
langen“. 

Wenn Hochschulen beteiligt sind, „eine Stel-
lungnahme des fachlich zuständigen Profes-
sors bzw. der Projektleitung“. Untersuchen
z.B. Institutionen, die ihren Wohnsitz außer-
halb Niedersachsens haben, wird eine „beson-
dere Begründung für die Durchführung der Er-
hebung in Niedersachsen“ verlangt. Es ist
außerdem generell vorzulegen ein „Muster al-
ler Unterlagen, deren Verwendung bei der Er-
hebung vorgesehen ist (Fragenkataloge, Erhe-
bungsbogen, Tests, Muster eines Informati-
onsschreibens für die Teilnehmerinnen/Teil-
nehmer …).“ 

Die Genehmigung kann nur erteilt werden,
wenn aus den beigefügten Unterlagen mit hin-
reichender Sicherheit zu entnehmen ist, dass
„mit der Durchführung der Maßnahme in der
Schule keine unzumutbare Störung und Belas-
tung der Schulbetriebs verbunden ist …“ 

Schluss und Höhepunkt dann der Punkt 4:
„Über ihre Beteiligung an einer genehmigten
Umfrage oder Erhebung entscheiden die
Schulen in eigener Zuständigkeit, sofern sie
nicht durch Erlass der Schulbehörde zur Betei-
ligung verpflichtet werden.“ 

Na prima … Der Minister sollte den Erlass
zügig zurückziehen! HENNER SAUERLAND

Für statistische Erhebungen und Untersuchungen
gelten enge Vorgaben des MK

Statt mehr
weniger Freiheit

Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Per Gesetz werden alle an der Schule tätigen Personen zur
Teilnahme an Erhebungen und Untersuchungen verpflichtet, die die Behörde veranlasst.
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